
S a t z u n g 
 

 der Gemeinde Oerlenbach über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
Altort Ebenhausen nach § 142 BauGB (Sanierungssatzung) 

vom 26. August 1997 
 
 

§ 1 
Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
(1) Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. Dieses 
 Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert werden. 
 Das Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die 
 Bezeichnung „Sanierungsgebiet Altort Ebenhausen“. 
 
(2) Das Sanierungsgebiet umfasst insgesamt 6,028 ha. Es umfasst alle Grundstücke und 
 Grundstücksteile innerhalb der im beigefügten Lageplan abgegrenzten Fläche. Der 
 Lageplan Maßstab 1 : 1250 ist Bestandteil dieser Satzung.  
 
 

§ 2 
Sanierungsverfahren  

 
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 
bis 156 BauGB ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 3 
Genehmigungspflichten 

 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und 
Rechtsvorgänge finden Anwendung. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Gemeinde Oerlenbach 
Oerlenbach, den 09.01.1998 
 
 
E r h a r d 
Erster Bürgermeister 



 
Die am 26.08.1997 vom Gemeinderat nach § 142 BauGB beschlossene Sanierungssatzung 
wurde der Regierung von Unterfranken, 97064 Würzburg, gemäß § 143 Abs. 1 BauGB 
angezeigt. Diese hat mit Schreiben vom 22.12.1997 mitgeteilt, dass sie keine Verletzung von 
Rechtsvorschriften geltend macht. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB sind eine Verletzung der in „ 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres - Mängel der Abwägung innerhalb von 
sieben Jahren - seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. 
 
Die einschlägigen Vorschriften können während der allgemeinen Dienstzeit von jedermann 
im Rathaus Oerlenbach, Schulstr. 8, Zimmer 05 eingesehen werden. 
 
 
Gemeinde Oerlenbach 
Oerlenbach, 09.01.1998 
 
 
E r h a r d 
Erster Bürgermeister 
 
 
Die Satzung wurde durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Landratsamtes Bad Kissingen 
Nr. 2 vom 21.04.1998 unter lfd. Nr. 35 amtlich bekannt gemacht. 
 
 



 
 

§ 144 Baugesetzbuch 
 
 
§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge 
 
(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
 Gemeinde 
 1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen 
 2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den  
  Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf  
  bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird. 
 
(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
 Gemeinde  
 1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und  
  Veräußerung eines Erbbaurechts; 
 2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die  
  Bestellung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des 
  § 148 Abs. 2 im Zusammenhang steht; 
 3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 
  1 oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag, 
  genehmigt worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene  
  dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt; 
 4. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 
 5. die Teilung eines Grundstücks. 
 
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte 
 Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich 
 bekannt zumachen. 
 
(4) Keiner Genehmigung bedürfen 
 1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für das 
  Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist; 
 2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der  
  gesetzlichen Erbfolge; 
 3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des   
  Sanierungsgebietes baurechtlich genehmigt worden oder auf Grund eines anderen 
  baurechtlichen  Verfahrens zulässig sind, sowie Unterhaltungsarbeiten und die  
  Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung. 
 4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der   
  Landesverteidigung dienen; 
 5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen 
  Grundstücks durch den Bedarfsträger. 
 
 


